




Unsere Vorfahren kannten die Antwort: Wenn du jemanden ande-
ren verletzt hast, mußt du dafür die Verantwortung übernehmen. 

Denn wenn die Wahrheit gesagt wird, wird ein Heilungsprozess  
in Gang gesetzt, der zurück zu Frieden führt. 

Dieses Essay von Clivia von Dewitz ist ein Akt der Rückbesinnung 
an die Wahrhaftigkeit dieses wertvollen Prozesses. 

Abby Abinanti, Oberste Richterin 
 des Yurok-Stammes, Kalifornien, USA
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Geleitwort von Mary Burton

Clivia von Dewitz bringt ihre unterschiedlichen Erfahrun-
gen mit der Dokumentation von Menschenrechtsverletzun-
gen in Südafrika durch ihr Praktikum an der Wahrheits- 
und Versöhnungskommission (TRC), ihre Kontakte mit 
nordamerikanischen indigenen Völkern in deren Streben 
nach Gerechtigkeit und Wiedergutmachung und ihre Arbeit 
als Richterin in ihrem eigenen Land zusammen, um sich 
auf die Aufgabe zu konzentrieren, die nach dem Ende des 
Krieges in der Ukraine auf Gesellschaften zukommen wird, 
wenn Versöhnung und Wiedergutmachung angestrebt wer-
den sollen. 

Die ganze Welt, so scheint es, braucht neue Wege, um mit 
Unterdrückung, Ungerechtigkeit und gewaltsamen Konflik-
ten umzugehen. Sie leidet unter dem Flächenbrand im Na-
hen Osten, den internen Kriegen und Konflikten in Afrika 
und anderen Teilen der Welt. Es müssen alle Möglichkeiten 
ausgelotet werden, um die Feindseligkeiten zu beenden und 
das beschädigte und zerstörte Gefüge einer jeden Gesell-
schaft zu reparieren.

Clivia von Dewitz hat sich von ihren Erlebnissen und Er-
fahrungen während ihres Praktikums bei der südafrikani-
schen Wahrheits- und Versöhnungskommission inspirieren 
lassen und sucht nach Möglichkeiten, das Leid der Opfer 
anzuerkennen und gleichzeitig den Tätern von Menschen-
rechtsverletzungen die Möglichkeit zu geben, für ihre Taten 
Amnestie zu erlangen. 
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Individuelle Erklärungen vor Wahrheitskommissionen 
leisten einen sehr wichtigen Beitrag zu einer angemessenen 
Geschichtsschreibung und fördern das Verständnis für die 
Vergangenheit sowie die Motivation für Wiedergutmachung 
und die Wiederherstellung der allen Menschen zustehenden 
Grundrechte.

Die Mechanismen für solche Prozesse einer Übergangs-
justiz variieren je nach Situation und sind von Land zu Land 
unterschiedlich. Südafrika hatte das außerordentliche Glück, 
eine von Erzbischof Desmond Tutu geleitete Kommission zu 
haben, die sich aus Bürgern mit unterschiedlichem Hin-
tergrund zusammensetzte, wohingegen sich viele andere 
Länder an internationale Experten gewandt haben, um Ver-
trauen und Unparteilichkeit zu gewährleisten.

Nach einem Krieg ist die Notwendigkeit von Wiedergut-
machung und Wiederaufbau unvermeidlich, und auch hier 
wird es von entscheidender Bedeutung sein, einen vertrau-
enswürdigen und unparteiischen Mechanismus für die Um-
setzung zu finden.

Dies ist ein zeitgemäßer und würdiger Beitrag zu den 
Bemühungen um eine friedliche Beilegung von Konflikten 
und eine Rückkehr zu Gesellschaften, die rechtsstaatlichen 
Grundsätzen verpflichtet sind.

Kapstadt, im November 2023

Mary Burton
 Kommissionsmitglied der südafrikanischen  

Wahrheits- und Versöhnungskommission
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Einführung

»Es gibt keinen Weg zum Frieden, Frieden ist der Weg.«

Mahatma Gandhi

Die derzeit drängendste Frage lautet, wie nach dem völker-
rechtswidrigen Einmarsch Russlands in die Ukraine am 
24. Februar 2022 wieder Frieden in Europa hergestellt wer-
den kann. Im Rahmen von Friedensverhandlungen wird es 
zunächst um die Frage nach territorialen Ansprüchen ge-
hen.1 Wenn dann die Frage nach den Grenzen geklärt ist, 
wird es irgendwann auch darum gehen müssen, wie mit den 
während des durch Russland begonnenen Kriegs in der Uk-
raine begangenen Menschenrechtsverletzungen nach dem 
Ende des Konflikts umzugehen ist. 

Es sind bereits jetzt so viele Straftaten seit Beginn des 
Krieges am 24. Februar 2022 begangen worden, dass fest-
steht, dass nicht alle geahndet werden können. In einer 
Presseerklärung vom 10. September 2023 der Vereinten Na-
tionen ist von 103 000 mutmaßlichen Kriegsverbrechen die 
Rede.2 Blankettamnestien erscheinen unbillig und dürften 
völkerrechtlich auch unzulässig sein.3 

Gibt es Alternativen zu einer reinen strafrechtlichen Ver-
folgung der Tatverantwortlichen vor nationalen bzw. inter-
nationalen Gerichten? Könnte Restorative Justice4 eine Alter-
native bieten? Käme vielleicht sogar die Einsetzung einer Art 
von Wahrheitskommission vor bzw. nach Durchführung von 
Strafverfahren nach südafrikanischem Vorbild nach dem 



Einführung 15

Ende des Ukraine-Konflikts infrage und welche Vorteile 
hätte dies? 

Insbesondere seit den 90er-Jahren sind weltweit verschie-
dene Wahrheitskommissionen etabliert worden mit dem 
Ziel, Straftaten, die im Namen oder mit Billigung eines Staa-
tes begangen worden waren, aufzuklären. So etwa in Chile, 
El Salvador, Guatemala, Peru, Mexiko wie auch Kanada, Si-
erra Leone, Osttimor.5 Im Fall von Südafrika hatte die Wahr-
heitskommission sogar das Mandat, einzelnen Tätern unter 
bestimmten Voraussetzungen Amnestie zu gewähren. 

Unter Amnestien versteht man nach Gerhard Werle und 
Moritz Vormbaum die Nichtverfolgung von Systemverbre-
chen. Dabei weisen sie in ihrem grundlegenden Werk Tran-
sitional Justice von 2018 darauf hin, dass Amnestie in man-
chen Ländern »Kernelemente des Aufarbeitungsprozesses« 
waren.6

Das Amnestiemodell der südafrikanischen Wahrheits- und 
Versöhnungskommission (Truth and Reconciliation Commis-
sion (TRC)) könnte hier durchaus als Vorbild dienen. Denn 
der Amnestieausschuss hatte die Befugnis, einzelnen Tätern 
unter bestimmten Voraussetzungen strafrechtliche und zivil-
rechtliche Amnestie zu gewähren. Voraussetzung dafür war 
unter anderem, dass die Antragsteller ihre Taten umfassend 
einräumten (full disclosure). Dies war das Ergebnis eines 
politischen Kompromisses, das den friedlichen Übergang zu 
der Präsidentschaft Nelson Mandelas 1994 sicherte. 

Eine umfassende Amnestie für schwere Menschenrechts-
verletzungen mag dem Leser auf den ersten Blick ungerecht 
vorkommen. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass For-
schungen zu Opferinteressen weltweit ergeben haben, dass 
es für Opfer vielfach wichtiger ist, die Wahrheit über das 
Geschehene zu erfahren und dass die Täter die Verantwor-
tung für ihre Taten übernehmen, als eine Bestrafung oder 




